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▶▶ Selbstzahlerleistungen
iGeL-Sonderausgabe kostenlos für AAA-Abonnenten 

| Für AAA-Abonnenten steht die aktuelle Sonderausgabe „IGeL in der Arzt-
praxis – Rechtlich sicher Zusatzhonorare erzielen“ kostenlos zum Down-
load bereit. Die 28-seitige Sonderausgabe ist speziell auf die Situation in 
einer Hausarztpraxis ausgelegt. |

Die Sonderausgabe ist ein umfassender Leitfaden zum Thema IGeL und zeigt, 
wie diese Zusatzleistungen rechtlich sicher angeboten werden können. Zu-
dem finden sich konkrete Abrechnungshilfen für eine Reihe gängiger Haus-
arzt-IGeL sowie u. a. eine mustervereinbarung für Selbstzahlerleistungen.

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• Sonderausgabe „IGeL in der Arztpraxis“ online unter iww.de/aaa im Bereich Downloads

iHr PLuS im netz
Sonderausgabe iGeL 
unter iww.de/s4233

▶▶ Privatliquidation
Antigen-Schnelltest auf SArS-CoV-2 mit nr. 4648 GoÄ abrechnen

| frAGe: „Wie können wir einen Antigen-Schnelltest auf SARS-CoV-2 bei ei-
nem Privatpatienten abrechnen? Könnte man dies über die Auslagen abrech-
nen oder wäre alternativ der Ansatz von Nr. 4644 GOÄ analog vertretbar?“ |

A n t Wo r t :  Sofern der Schnelltest in der Praxis/Ambulanz durchgeführt 
wird, ist dieser Test als Leistung des GOÄ-Kapitels M (Laboratoriumsunter-
suchungen) abrechnungsfähig, und zwar im Bereich M IV. Es handelt sich um 
eine Point-of-Care-Testung (POCT) zum qualitativen Nachweis eines spezifi-
schen  Virusantigens. 

Zwar wäre es dem Grunde nach denkbar, diese Leistung der Nr. 4644 GOÄ 
(Influenza-Viren) als Analogabrechnung zuzuordnen, allerdings ist die Analo-
gie zu Nr. 4644 GOÄ bei genauer Betrachtung nicht korrekt! Zu empfehlen ist 
vielmehr 

▶� die nr. 4648 GoÄ (für „Untersuchungen mit ähnlichem methodischem Auf-
wand“) mit 

▶� der Textangabe „SArS-CoV-2 rapid Antigen test“ im Rahmen der Rech-
nungslegung. 

merKe | Durch die Leistungspositionen für „ähnliche Untersuchungen“, die bei 
einigen Laboruntersuchungs-Verfahren in der GOÄ zur Verfügung stehen, 
 erübrigt sich eine Analogbewertung!

Durch den Ansatz der Nr. 4648 GOÄ ergibt sich die gleiche Punktzahl wie bei 
der Analogabrechnung von Nr. 4644 GOÄ.

merKe | Andererseits ist es nach der GOÄ nicht möglich, eine Laborleistung 
ausschließlich mit Auslagen zu berechnen!

empfehlung: nr. 4648 
GoÄ mit textangabe 
„SArS-CoV-2 rapid 

Antigen test“


